
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen vom 15.12.2025 (VO-34-Fi-25-745) 

 
 
Top 10 Beschluss Haushaltssatzung Neuenkirchen 2026 
 
Herr Müller erläutert zum Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2026.  
Herr Richter spricht seinen Dank an den Fachbereichsleiter Finanzen, Herrn Müller 
und die Vorsitzende des Finanzausschusses, Frau Teutloff, für die schnelle 
Erarbeitung der Haushaltssatzung 2026 aus.  
 
Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung 
zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den 
Höchstbetrag des Kassenkredits, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl 
der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der 
Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist 
nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben. 
 
Mitwirkungsverbot: 
  
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den 
Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums 
anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann 
sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes 
aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die 
Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen 
Person nach deren Anhörung. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen 
Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der 
Mitglieder 

Davon 
anwesend 

Anzahl ausgeschlos-  
sener Mitglieder* 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

11 9 0 9 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 



 
Neverin, den 4. Februar 2026 
 
 
 
Frank Richter 
Gemeinde Neuenkirchen 
 
 
 


